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Nr. 3.20: Aufgaben im Rahmen der Einzelfallzuständig-
keit örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe für 
Schutz und Hilfe junger Menschen durch Durchführung 
von  Gefährdungseinschätzungen, Inobhutnahmen, Hilfe-
planung und Fallmanagement (§§ 8a, 36, 42, 42a- 42f, 86c 
SGB VIII)
Dies umfasst folgende Aufgaben öffentlicher Träger: Gefähr-
dungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII, Vorbereitung und 
Entscheidung über Herausnahme/Inobhutnahme (§ 42 SGB 
VIII) - ohne Unterbringungsleistungen nach Inobhutnahme;
Entscheidung über vorläufige Inobhutnahme, Einschätzung
Gefährdung, Verwandten- und Geschwisterprüfung, Beglei-
tung und Übergabe, Altersfeststellung (§ 42a-f SGB VIII),
Entscheidung über Hilfe zur Erziehung; Aufstellung und Prü-
fung des Hilfeplans (§ 36 SGB VIII); Fallübergabe bei Zustän-
digkeitswechsel (§ 86c SGB VIII). Freie Träger, die an den
genannten Aufgaben mitwirken, geben ihre entsprechenden
Stellenanteile in Teil B Nr. 3.21 an.

Nr. 3.21: Aufgaben öffentlicher und freier Träger zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen durch Beratung bei 
dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Mitwirkung an 
Gefährdungseinschätzungen (§ 4 KKG, §§ 8a, 8b Absatz 
1 SGB VIII) sowie Diagnostik- und Clearingaufgaben als 
Sonderleistung zur Unterstützung des Hilfeplanverfah-
rens nach § 36 SGB VIII
Stellenanteile für Diagnostik- und Clearingaufgaben sind hier 
nur anzugeben, soweit sie nicht im Rahmen der unter Teil B Nr. 
3.20 erfassten Fallverantwortung des Jugendamtes, sondern 
im Rahmen eines gesonderten Aufgabenprofils erfolgen (z. B. 
durch Spezialdienste in schwierigen Einzelfällen).

Nr. 3.23: Aufgaben der Pflegekinderdienste (§§ 37 
 Absatz 3, 37a, 37b Absatz 3, 44 SGB VIII)
Dies umfasst folgende Aufgaben: Akquise, Prüfung, Auswahl 
und Vermittlung von Pflegepersonen (einschließlich Erlaubnis 
nach § 44 SGB VIII); (Ortsnahe) Beratung und Unterstützung 
von Pflegepersonen (§ 37a, 37b Absatz 3 SGB VIII); Beratung 
und Unterstützung der Eltern sowie Vermittlung zwischen 
 Pflegeperson und Personensorgeberechtigten bei Meinungs-
verschiedenheiten (§ 37 SGB VIII).

Nr. 3.24: Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII)
Einschließlich Beratung und Belehrung in Verfahren zur 
 Annahme als Kind.

Nr. 3.25: Ombudschaftliche Beratung (§ 9a SGB VIII)
Allgemeine Beratung sowie Vermittlung und Klärung von Kon-
flikten im Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und Ju-
gendhilfe im Rahmen einer Ombudsstelle nach § 9a SGB VIII.

Nr. 3.28-3.30: Beistandschaften, Vormundschaften, 
 sonstige hoheitliche Aufgaben
Anzugeben sind die laut Stellenplan o. Ä. vorgesehenen Soll-
Stellen.

Nr. 3.30: Sonstige hoheitliche Aufgaben (§§ 52a, 53, 54, 
58a, 59, 60 SGB VIII)
Dies umfasst folgende Aufgaben öffentlicher Träger: Beratung 
und Unterstützung von Pflegern und Vormündern (§ 53 SGB 
VIII); Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung 
und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§ 52a SGB 
VIII); Erlaubniserteilung zur Übernahme von Vereinsvormund-
schaften (§ 54 SGB VIII); Führen des Sorgeregisters (§ 58a 
SGB VIII); Beurkundungen (§ 59 SGB VIII); Vollstreckbare 
 Urkunden (§ 60 SGB VIII).

Nr. 3.40-3.53: Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
(ohne schulbezogene Angebote)
Es werden alle laut Stellenplan o. Ä. vorgesehenen Soll-Stellen 
für Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe ohne Schulbezug 
erfasst. Dies umfasst die Arbeitsfelder Jugendarbeit, Jugend-

sozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, För-
derung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, 
Eingliederungshilfe für Kinder- und Jugendliche mit seelischer 
Behinderung und Hilfe für junge Volljährige. Zusatzleistungen 
bei stationärer Unterbringung sowie Stellen für professionelle 
Pflegepersonen werden ebenfalls angegeben.

Stationäre und teilstationäre Angebote in betriebserlaubnis-
pflichtigen Einrichtungen werden nicht hier, sondern in Teil D 
erhoben. Es werden nur Ressourcen für die (sozial-) pädago-
gische Tätigkeit erfasst. Verwaltung, Administration und Steu-
erung dieser Tätigkeitsbereiche werden in Teil B Nr. 3.01-3.10 
angegeben.

Nr. 3.42: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
(§ 14 SGB VIII)
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz kann auch als Quer-
schnittsaufgabe Teil anderer Arbeitsbereiche sein, in diesem
Fall muss der Stellenanteil nicht gesondert ausgewiesen
werden. Erfasst werden hier nur spezifisch für diese Aufgabe
vorgesehene Soll-Stellen.

Nr. 3.43: Jugendsozialarbeit (einschließlich Jugendbe-
rufshilfe, sonstige ambulante Jugendsozialarbeit) – nur 
wenn außerhalb der unter Teil D erfassten Einrichtungen
Erfasst wird hier auch „Kita-Sozialarbeit“.

Nr. 3.51: Längerfristige aufsuchende Betreuung und 
 Begleitung von Familien durch Fachkräfte in den Frühen 
Hilfen
Es sollen nur die Stellen angegeben werden, die über die 
 Kinder- und Jugendhilfe finanziert werden. Berücksichtigt 
 werden auch Stellen, deren Finanzierung aus Mitteln der 
Bundesstiftung Frühe Hilfen oder über Länderprogramme im 
Bereich Frühe Hilfen erfolgt, sofern die Mittel durch die Kinder- 
und Jugendhilfe verausgabt werden.

Nr. 3.53: Pflegestellen nach § 33/§ 42 SGB VIII: nur Stellen 
von pädagogischen Fachkräften
Gemeint sind Soll-Stellen für sozialversicherungspflichtig an-
gestellte Fachkräfte, die für Vollzeit- oder Bereitschaftspflege-
leistungen ein Gehalt beziehen. Nicht anzugeben sind Hono-
rarkräfte oder Pflegefamilien, die Pflegegeld beziehen.

Nr. 3.60-3.64: Schulbezogene Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe 
An dieser Stelle werden nur laut Stellenplan o.Ä. vorgesehene 
Soll-Stellen für die pädagogische Tätigkeit schulbezogener 
Angebote erfasst. Verwaltung, Administration und Steuerung 
dieser Tätigkeitsbereiche werden in Teil B Nr. 3.1-3.10 ange-
geben. „Schulbezug“ besteht dann, wenn eine konzeptionelle 
Zusammenarbeit für diese Stellen mit der Schule besteht; der 
Durchführungsort Schule ist keine notwendige Voraussetzung. 
Es sind keine Stellen in Horten zu erfassen. Es sind nur Stel-
lenanteile anzugeben, die durch die Kinder- und Jugendhilfe 
finanziert werden.

Nr. 3.60: Jugendarbeit/Jugendverbandsarbeit an/mit 
Schulen 
Entsprechende Angebote richten sich im Grundsatz an alle 
jungen Menschen, nicht nur solche mit besonderen Bedarfen. 
Enthalten sind auch Angebote der Freizeit- und Erlebnispä-
dagogik sowie Elemente erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutzes im Sinne einer Querschnittsaufgabe.

Nr. 3.62: Jugendsozialarbeit an Schulen/Schulsozialarbeit 
sowie weitere Kooperationsangebote der Jugendsozial-
arbeit mit Schulen 
Entsprechende Angebote können sich entweder an alle oder 
an junge Menschen mit besonderen Bedarfen richten und 
können sowohl § 11 SGB VIII als auch § 13a SGB VIII als 
Grundlage haben. Es kann sich auch um berufsbezogene 
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Bitte beachten Sie auch folgende Hinweise:
03 Bachelor im Bereich Kindheitspädagogik und 
vergleichbare
Die Bezeichnungen der Bachelor-Studiengänge, die 
für die Tätigkeit im Bereich der Bildung und Erziehung 
in der Kindheit qualifizieren, sind in Deutschland nicht 
einheitlich. Folgende Bachelorabschlüsse sind z. B. zu 
 berücksichtigen:
Bachelor in ...
Bildung und Erziehung in der Kindheit, Bildung und 
Erziehung im Kindesalter, Erziehung und Bildung im 
Lebenslauf, integrative Frühpädagogik, Frühpädagogik, 
Pädagogik der Kindheit, Bildung und Erziehung, Früh-
kindliche Bildung und Erziehung, Elementarpädagogik, 
Early Education - Bildung und Erziehung im Kindesalter, 
Frühe Bildung; Kita-Management; Leitung von frühkind-
lichen Bildungseinrichtungen.
04 Master im Bereich Kindheitspädagogik und 
 vergleichbare
Die Bezeichnungen der Master-Studiengänge, die für die 
Tätigkeit im Bereich der Bildung und Erziehung in der 
Kindheit qualifizieren, sind in Deutschland nicht einheit-
lich. Folgende Masterabschlüsse sind z. B. zu berück-
sichtigen:
Master in ...
Elementar- und Integrationspädagogik; Childhood 
 research and education - Kindheitsforschung; Erzie-
hungswissenschaften mit den Schwerpunkten Pädago-
gik der Kindheit/Diversity Education; Frühe Kindheit; 
Frühkindliche Bildung und Erziehung; Kindheit, Jugend, 
Soziale Dienste; Kita- Management; Leitung von früh-
kindlichen Bildungseinrichtungen.
11 Dipl.-Sozialpädagoge/-in, Dipl.-Sozialarbeiter/-in 
(FH oder vergleichbarer Abschluss)
Hierunter fallen auch Abschlüsse, die an einer Gesamt-
hochschule/Universität im Fachhochschulstudiengang 
abgelegt wurden.
12 Dipl.-Pädagoge/Dipl.-Pädagogin, Dipl.-Sozial-
pädagoge/Dipl.- Sozialpädagogin, Dipl.-Erziehungs-
wissenschaftler/Dipl.- Erziehungswissenschaftlerin 
(Universität oder vergleichbarer Abschluss)
Hierunter fallen auch Magister-Abschlüsse mit Haupt-
fach Erziehungswissenschaft, Dipl.-Sozialpädagoge/-in 
mit universitärem Diplom (Langstudiengang), Dipl.-
Elementarerzieher/-in, Dipl.- Sonderpädagoge/Dipl.-
Sonderpädagogin und Dipl.- Rehabilitationspädagoge/
Dipl.-Rehabilitationspädagogin.
14 Erzieher/Erzieherin
Hierunter fallen auch staatlich anerkannte Kindergärt-
nerin und Kinderhortnerin, Arbeitserzieher/-in (BW), 
Erzieher/-in – Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung 
(BW), Fachkraft Soziale Arbeit (SN).
16 Kinderpfleger/Kinderpflegerin
Hierunter fallen auch Erziehungshelfer/-in (RP), 
 Dorf helfer/-in (BW, BY, NI, NRW).
19 Soziale und pädagogische Helferberufe 
Familienpfleger/Familienpflegerin: Hierunter fallen auch 
die Fachkraft für Hauswirtschaft und Sozialpflege (SH), 
Haus- und Familienpfleger/-in (BW, HB, NI, ST).
Sonstige soziale/sozialpädagogische Kurzausbildung: 
Ausbildung unterhalb berufsfachschulischer Ausbildung; 
es kann sich auch um Sonderlehrgänge oder um landes-
spezifische Modellvorhaben handeln.

D: Betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen des  
 Trägers (ohne Tageseinrichtungen für Kinder)
Es werden nur Einrichtungen erfasst, die sowohl über eine 
 Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII verfügen als auch 

 Betreuung nach dem SGB VIII leisten (ohne Tageseinrich-
tungen für Kinder). Pro Einrichtung wird eine Tabelle ausge-
füllt. Maßgeblich für die Definition einer „Einrichtung“ ist die 
Betriebserlaubnis. Einrichtungen ohne Betriebserlaubnis (z. B. 
Beratungsstellen, Jugendfreizeiteinrich tungen) werden nicht 
erfasst.

Beispiel:
Träger A hat eine Betriebserlaubnis erhalten, die drei Wohn-
gruppen umfasst. Hier wird 1 Einrichtung mit 3 Gruppen 
angegeben. Träger B hat für drei Wohngruppen drei unter-
schiedliche Betriebserlaubnisse erhalten, die jeweils eine 
Gruppe betreffen. Hier werden 3 Einrichtungen mit jeweils 1 
Gruppe angegeben.

Hauptstandort der Einrichtung
Wenn eine Betriebserlaubnis mehrere Standorte umfasst, an 
denen junge Menschen betreut werden, ist die Postleitzahl 
des Hauptstandortes der Einrichtung anzugeben. Die Fest-
legung, welcher Betreuungsstandort als „Hauptstandort“ gilt 
und somit über die räumliche Zuordnung entscheidet, wird 
durch den Träger getroffen.

Beispiel:
Ein Träger hat seinen Sitz in A. Der Träger führt eine Einrich-
tung, die sich in X befindet und drei Standorte umfasst  
(X, Y und Z). Welcher Ort als Hauptstandort der Einrichtung 
gilt, entscheidet der Träger. Als Hauptstandort der Einrich-
tung ist entweder X, Y, oder Z anzugeben.

Gruppen/Betreuungsformen in betriebserlaubnis pflichtigen 
Einrichtungen
Für jede Gruppe in betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen 
ist eine Zeile ausfüllen. Konzeptionell abgegrenzte sonstige 
Betreuungsformen, die keine „Gruppe“ darstellen (z. B. Ver-
selbständigungsappartements) werden genauso wie Gruppen 
erfasst. Bei Einrichtungen ohne konzeptionell abgegrenzte 
 Betreuungsformen bzw. ohne Gruppenstruktur sind alle 
 Angaben summarisch in Zeile 1 einzutragen.

Art der Unterbringung/Betreuung nach Konzeption

Betreuung (24 Stunden/7 Wochentage, mit inne-
wohnendem Personal) 
Betreuung an 7 Tagen die Woche und 24 Stunden mit 
 Personal, das in der Einrichtung wohnt (z. B. familienanaloge 
statioäre Betreuungsformen).

Betreuung (24 Stunden/7 Wochentage, kein innewoh-
nendes Personal, z. B. Schichtdienst)
Betreuung an 7 Tagen die Woche und 24 Stunden mit Perso-
nal, das außerhalb der Einrichtung wohnt (z. B. Schichtdienst).

Betreuung (weniger als 24 Stunden/7 Wochentage und/
oder konzeptionell flexible Betreuungszeit, z. B. Tages-
gruppe, Wochengruppe, 5-Tage-Gruppe)
Betreuung weniger als 24 Stunden und 7 Wochentage und/
oder mit konzeptionell flexiblen Betreuungszeit, wie zum 
 Beispiel Tagesgruppe, Wochengruppe, 5-Tage-Gruppe.

Soll-Stellen des Personals nach Betriebserlaubnis
Angaben der Soll-Stellen in Vollzeitäquivalenten. Bei der 
 Ermittlung der Vollzeitäquivalente werden Teilzeitbeschäftigte 
mit deren Anteil an der Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten 
 berücksichtigt (z. B. bilden zwei 50 %-Teilzeitbeschäftigte ein 
Vollzeitäquivalent). Ambulante Zusatzleistungen, die nicht  
von der Betriebserlaubnis erfasst sind, sind nicht zu berück-
sichtigen.
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Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünftausend	Euro	
geahndet werden.

Nach	§	15	Absatz	7	B Stat G	haben	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	
die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Die Grundlage für die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig gemachten 
 Angaben (Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person) 
ist	die	Einwilligung	nach	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	a	D SG V O.

Soweit die Erteilung der Auskunft zur Erhebung freiwillig ist, kann die Ein-
willigung in die Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit 
widerrufen werden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die 
vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter https://www.
statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung
Die	erhobenen	Einzelangaben	werden	nach	§	16	B Stat G	grundsätzlich	
 geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen 
dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 
sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, das Statistische Amt der 
	Europäischen	Union	[Eurostat]),

 – Dienstleister,	zu	denen	ein	Auftragsverhältnis	besteht	(I T Z Bund	als	I T
Dienstleister des Statistischen  Bundesamtes,  Rechenzentren der Länder).

Eine	Liste	der	regelmäßig	beauftragten	I TDienstleister	finden	Sie	hier:	https://
www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Eine	Übermittlung	der	erhobenen	Angaben	ist	nach	§	103	Absatz	1	S G B	V I I I	
vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder an die 
fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwen-
dung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der 
Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, in Form von Tabellen 
mit statistischen Ergebnissen zulässig. Die Übermittlung ist auch zulässig, 
soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, sofern diese Tabellen 
nicht tiefer als auf Regierungsbezirksebene, im Fall der Stadtstaaten auf Be-
zirksebene, gegliedert sind.

Für	ausschließlich	statistische	Zwecke	dürfen	nach	§	103	Absatz	2	S G B	V I I I	
den zur Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Gemein-
den und Gemeindeverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Einzelangaben 
aus der Erhebung mit Ausnahme der Hilfsmerkmale übermittelt werden, so-
weit	die	Voraussetzungen	nach	§	16	Absatz	5	B Stat G	gegeben	sind.

Die	statistischen	Ämter	der	Länder	übermitteln	nach	§	103	Absatz	4	S G B	V I I I	
die erhobenen Einzeldaten auf Anforderung an das Statistische Bundesamt.

Die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistiken dürfen nach § 103 
	Absatz	3	S G B	V I I I	auf	der	Ebene	der	einzelnen	Gemeinde	oder	des	einzelnen	
Jugendamtsbezirks veröffentlicht werden.

Nach	§	16	Absatz	6	B Stat G	ist	es	zulässig,	den	Hochschulen	oder	sonstigen	
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so  anonymisiert 

sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 
 wer den können (faktisch anonymisierte Einzelangaben)
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2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 
Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten.

Hilfsmerkmale, Ordnungsnummer, Löschung
Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen, Name und Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind 
Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung 
 dienen. Sie werden nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und 
Hilfs merkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu 
den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespeichert, wie 
dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

Die	vom	statistischen	Amt	vergebene	Ordnungsnummer	dient	der	Unter
scheidung der in die Erhebung einbezogenen Träger sowie der rationellen 
Aufbereitung der Erhebung. Sie besteht aus einem Regionalschlüssel für das 
jeweilige Bundesland, den jeweiligen Kreis und die jeweilige Gemeinde sowie 
einer frei vergebenen laufenden Nummer.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet 
 wer den, können

 – eine	Auskunft	nach	Artikel	15	D SG V O,
 – die	Berichtigung	nach	Artikel	16	D SG V O,
 – die	Löschung	nach	Artikel	17	D SG V O	sowie
 – die	Einschränkung	der	Verarbeitung	nach	Artikel	18	D SG V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 
der	Verarbeitung	ihrer	personenbezogenen	Angaben	nach	Artikel	21	D SG V O	
widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft 
die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis-
tischen Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
gerichtet	werden	(Artikel	77	D SG V O).	Deren		Kontaktdaten	finden	Sie	unter	
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.


